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„Dentalamalgame sind bis heute das von den gesetzlichen Krankenkassen
übernommene Standard-Füllungsmaterial im Seitenzahnbereich. Bisher steht in der
Zahnmedizin kein alternatives Füllungsmaterial zur Verfügung, welches einen
vollständigen Ersatz für Dentalamalgame darstellt, da entweder die Verarbeitung
deutlich aufwändiger und fehleranfälliger ist (z.B. Komposite) oder der Indikations-
bereich eingeschränkter ist (z.B. Glasionomerzemente, Komposit-Hybride).“

Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Stellungnahme (Auszug), Stand März 2024







"Wählen Versicherte bei Zahnfüllungen eine darüber hinausgehende Versorgung,
haben sie die Mehrkosten selbst zu tragen. In diesen Fällen ist von den Kassen die
vergleichbare preisgünstigste plastische Füllung als Sachleistung abzurechnen. In
Fällen des Satzes 2 ist vor Beginn der Behandlung eine schriftliche Vereinbarung
zwischen dem Zahnarzt und dem Versicherten zu treffen. Die Mehrkostenregelung
gilt nicht für Fälle, in denen intakte plastische Füllungen ausgetauscht werden."

§ 28 Abs. 2 (Auszug), Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V) 



Adhäsiv befestigte 
Kompositrestaurationen
im Frontzahnbereich in 
Mehrfarbentechnik



"Im Frontzahnbereich sind adhäsiv befestigte Füllungen das Mittel
der Wahl." (I)

"Im Frontzahnbereich sind adhäsiv befestigte Füllungen Gegenstand
der vertragszahnärztlichen Versorgung." (II)

(I) Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (Stand 9.03.2022, Abschnitt B.III., Ziffer 5, vierter Satz)
(II) BEMA-Ziffer 13, Abrechnungsbestimmung Nr. 1, 2.Satz  (Stand 1.01.2025)



"Mehrfarbentechnik im Sinne einer ästhetischen Optimierung ist
nicht Bestandteil der vertragszahnärztlichen Versorgung." (I)

"Folgende Restaurationen gehen über die vertragszahnärztliche
Versorgung hinaus: Füllungen in Mehrfarbentechnik zur ästhetischen
Optimierung, …" (II)

(I) Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, Abschnitt B.III., Ziffer 5, letzter Satz, Stand 9.03.2022 

(II) BEMA-Ziffer 13, Abrechnungsbestimmung Nr. 1, letzter Satz  (Stand 1.01.2025)



Schmelz-Zement-Grenze
Schmelzrisse
Entkalkungen
Abrasionen
Antibiotikaverfärbungen
MIH
Schneidekantentransparenz



Adhäsiv befestigte 
Kompositrestaurationen
im Seitenzahnbereich



"Folgende Restaurationen gehen über die vertrags-
zahnärztliche Versorgung hinaus: …, von Satz 3 nicht
erfasste adhäsiv befestigte Füllungen im Seiten-
zahnbereich, …"

BEMA-Ziffer 13, Abrechnungsbestimmung Nr. 1, letzter Satz  (Stand 1.01.2025)



Mehr Aufwand

aber:

Langjährige Erfahrung
Bessere Haltbarkeit
Besseres Aussehen



Flächenanzahl BEMA  1,2572* in € GOZ 2,3** in € GOZ 3,5** in €

einflächig 13a   41,49 2060   68,17 (26,68) 2060   103,74  (62,25) 

zweiflächig 13b   51,55 2080  71,92  (20,37) 2080   109,45  (57,90)

dreiflächig 13c   66,63 2100  83,05  (16,42) 2100   126,38  (59,75)

mehr als dreiflächig 13d   79,20 2120  99,60  (20,40) 2120   151,57  (72,37) 

 Mehrkosten im Frontzahnbereich bei Mehrfarbentechnik, im Seitenzahnbereich
auch bei einfarbigen Kompositrestaurationen in Adhäsivtechnik, Zuzahlungen in
Klammern

 * Primärkassenpunktwert Niedersachsen, Stand 1.01.2025
 ** Steigerungssatz



Begründung:

Erhöhte Schwierigkeit und erhöhter Aufwand durch 
unregelmäßige Farbstruktur der klinischen Krone, 
Anwendung der Mehrfarbentechnik notwendig





www.zkn.de/
Zahnärztinnen/Zahnärzte 
und Praxisteam/
Praxis und Fachpersonal/
Gebührenordnung (GOZ)
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